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Anfrage der Alternative für Deutschland-Fraktion vom 3. Mai 2022, Nr. 6712022 nach § 45 der
Geschäft sordnung der Stadtverordnetenversammlung
(sv 22-v-50-0006)

Kosten für a usreisepflichtige Aus länder

Begnindung:

Auf die Kleine Anfrage 20/5374 der AfD Landtagsfraktion vom 23. März 2021 an das Hessi-
sche Ministerium des lnnern und für Sport, konnten zwei Fragen nicht beantwortet werden
aufgrund der Zuständigkeit der Gebietskörperschaften. So wurden diese Fragen an Kreise
und Städte Hessens gerichtet. Mit Ausnahme der Anfrage an die Stadt Wiesbaden wurden
bislang alle Anfragen adäquat beantwoftet. Aus diesem Grund erlauben wir uns, die Anfrage
in leicht abgeändefter und noch verständlicherer Variante erneut zu stellen und haben die
Antwon des Hochtaunuskreises als Musterbeispiel angehängt.

ln diesem zusammenhang frage ich den Magistat:

1. Auf welchen monatlichen Gesamtbetrag belaufen sich die Kosten für Sozialleistun-
gen, welche durch Ausländer, dle keinen gültigen Aufenthaltstitel nach § 50 AufenthG
haben, in Anspruch genommen werden, ungeachtet der Erstattungen von Bund oder
Land und ungeachtet von Fiktionsbescheinigungen nach § 8l Aufenthc?

2. Welche jährlichen Kosten für Sozialleistungen sind der Stadt Wiesbaden durch Aus-
länder ohne gültigen Aufenthaltstitel, wie in Frage I definierl, im Zeitraum von 2012
bis 2022 entstanden (bitte nach Kalenderjahr und jeweiligen Kosten pro Jahr geson-
dert aufschlüsseln)?
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Die Anfrage beantworte ich wie folgt:

Ergänzend zur Antwort vom 14. Februar 2022 wird noch einmal bestätigt, dass es nicht ohne
größeren Aufwand möglich ist, konkrete und adäquate Zahlen zu liefen.

Auf Grund der seit Monaten anhaltenden, durch die Ukraine-Krise ausgelösten Arbeitsbelas-
tung im Sozialleistungs- und Jobcenter sowie der Ausländerbehörde ist es nicht zumutbar,
Einzelfallprüfungen vozunehmen, um die Kosten an Sozialleistungen, welche für ausreise-
pflichtige Ausländer erbracht werden, verlässlich auszuwerlen. Automatislert lst die ge-
wünschte Erhebung leider nicht möglich.
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